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Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates 

Nr. 77. Verwaltungsverordnung zur Bezuschussung 

von Baumaßnahmen in Kirchengemeinden in 

Pastoralen Räumen im Erzbistum Paderborn 

1. Vorbemerkung

In den Kirchengemeinden im Erzbistum Paderborn 
wird eine Vielzahl von sakralen und profanen Gebäuden 
für die gemeindlichen Aktivitäten genutzt. Vielerorts geht 
der tatsächliche Bedarf an Flächen zurück. Zugleich ent
stehen im Sinn des Zielbilds 2030+ auch auf der Ebene 
der Pastoralen Räume neue gemeindeübergreifende Ak
tivitäten und missionarische und diakonische Schwer
punktbildungen, für die entsprechende Räume erforder
lich sind. Nicht zuletzt leiten auch die Verantwortung für 
die Schöpfung, die Veränderungen im ehrenamtlichen 
Engagement ebenso wie die mittel- bis langfristigen wirt-

schaftlichen Handlungsspielräume die konkreten Ent
scheidungen zum verantwortlichen Umgang mit der vor
handenen baulichen Substanz. An diesen Rahmenbedin
gungen orientiert sich die im Folgenden definierte Neu
ausrichtung der Bezuschussung von Baumaßnahmen in 
Kirchengemeinden. 

II. Grundlagen des Immobilienkonzepts und der Bezu
schussung 

a) Allgemein

(1) Für förderfähige Baumaßnahmen an dienstlich not
wendigen Gebäuden stellt das Erzbistum Paderborn Zu
schüsse aus Kirchensteuermitteln im Rahmen der verfüg
baren Haushaltsansätze zur Verfügung. Maßnahmen sind 
förderfähig, wenn die baufachliche Notwendigkeit und 
Angemessenheit durch die Erzbischöfliche Behörde im 














